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1. Bekanntmachungen und Mitteilungen 

13) G.Nr. /191/ II 14 c 
Anmeldung, Geneh1'igung und Durchführung 
von Veranstaltungen 
Die im Kirchlichen Amtsblatt 1951 Nr. 4 Seite 17 ver
öffentlichte „Verordnung über die Anmeldepflicht von 
Veranstaltungen" vom 29. März 1951 - GBl. Seite 231 
- ist durch die „Verordnung über die Durchführung 
von Veranstaltungen•i vom 26. November 1970 ersetzt 
worden. Der Wortlaut der Ver0rdnung wird nachste
hend veröffentlicht. 
Schwerin, den 4. Februar 1971 
Der Oberkirchenrat 
Schill 

Verordnung über die Durchführung von Veranstaltungen 
vom 26. November 1970 
(GBl. 1971 Teil II Nr. 10 Seite 69) 
Die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
üben ihre verfassungsmäßig garantierten Rechte zur 
Mitgestaltung des politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Lebens sowie auf Freizeit und Erho
lung immer wirkungsvoller gemeinschaftlich aus. 
Der sozialistische Staat fördert die diesem Zweck die
nenden Veranstaltungen und gewährleistet, daß sich die 
Bürger im Rahmen der Grundsätze und Ziele der Ver
fassung der Deutschen Demokratischen Republik un
gehindert versammeln können. Dazu wird folgendes 
verordnet: 

§ 1 
(1) Veranstaltungen im Sinne dieser Verordnung sind 
Versammlungen oder andere organisierte 2usammen
küillfte von Personen. 
(2) Veranstaltungen dienen der Wahrnehmung gesell
schaftlicher Aufgaben, der Ausübung der Grundrechte 
und Grundpflichten, insbesondere des Grundrechts auf 
umfassende und allseitige Mitbestimmung und Mit
gestaltung des . gesellschaftlichen Lebens und der 
Durchsetzung der Prinzipien der sozialistischen Lebens
weise sowie der Verwirklichung gemeinsamer Inter
~sen im Rahmen der Grundsätze und Ziele der Ver
fassung der Deutschen Demokratischen Republik. 
(3) Als Veranstaltungen im Sinne dieser Verordnung 
gelten nicht Zusammenkünfte in Wohnräumen oder in 
umschlossenen Grundstücken zur Wahrnehmung der 
.sich aus dem sozialistischen Zusammenleben ergeben
den persönlichen Interessen der Bürger. 

§ 2 . 
(1) Veranstalter im Sinne dieser Verordnung ist, wer 
Veranstaltungen gemäß § 1 Abs. 1 dieser Verordnung 
vorbereitet, organisiert oder durchführt. Sind der Ver
anstalter eine juristische Person oder mehrere Perso
nen, ist zur Durchsetzung der dem Veranstalter oblie
genden Aufgaben ein Verantwortlicher einzusetzen. 

(2) ·Der Veranstalter oder der für die Veranstaltung 
. Verantwortliche hat zu gewährleisten, daß bei der Vor
bereitung und Durchführung der Veranstaltung die 
Grundsätze und Ziele der Verfassung der Deutschen 
Demokratischen Republik, die· Gesetze und anderen 
Rechtsvorschriften eingehalten und die öffentliche 
Ordnung und Sicherheit nicht beeinträ~htigt werden. 
(3) Der Veranstalter oder der für die Veranstaltung 
Verantwortliche ist berechtigt und verp"flichtet, Perso
nen von der Teilnahme an der Veranstaltung auszu
schließen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der Ver-
anstaltung stören. ' 
(4) Der Verantwortliche für Räumlichkeiten, in denen 
die Veranstaltung durchgeführt wird, hat darauf einzu-

. wirken, daß von dem Veranstalter oder dem für die 
Veranstaltung Verantwortlichen die diesen nach den 
Absätzen 2 und. 3 obliegenden Aufgaben erfüllt werden. 

§ 3 
(1) Veranstaltungen in Räumlichkeiten sind bei der ört
lich zuständigen Dienststelle der Deutschen Volks
polizei auf den dafür vorgesehenen Vordrucken anzu
melden. 
(2) Die Anmeldung hat mindestens 5 Tage vor ihrer 
Durchführung durch den Veranstalter oder eine von 
ihm beauftragte Person zu erfolgen. 
(3) Von der Anmeldepfücht nach Abs. 1 sind aus
genommen: 
a) Veranstaltungen der politischen Parteien und der 

staatlichen Organe; 
b) Veranstaltungen 

- der staatlichen Einrichtungen, Vereinigungen 
Volkseigener Betriebe und anderen wirtschafts
lei tenden Organe, Kombinate, Betriebe und sozia
listischen Genossenschaften; 

- der demokratischen Massenorganisationen, der 
Ausschüsse der Nationalen Front, der Straßen-, 
Haus- und Hofgemeinschaften sowie 

- der auf Grund von Gesetzen oder anderen 
Rechtsvorschriften gebildeten Einrichtungen, ge
sellschaftlichen Kommissionen und Aktivs 

zur Wahrnehmung der sich aus ihrer Zweckbestim
mung ergebenden Aufgaben in ihren eigenen oder 
von ihnen regelmäßig genutzten Räumen; 

c) Sportveranstaltungen in Sportstätten; 
d) Theater-, Variete-, Kabarett-, Zirkus-, Film- und 

_ ähnliche Veranstaltungen der kulturellen Einrich
tungen und Betriebe in den dafür vorgesehenen 
eigenen oder regelmäßig genutzten Räumen; 

e) Veranstaltungen der beim zuständigen staatlichen 
Organ gemeldeten Kirchen und Religionsgemein
schafte;n, die religiöse Handlungen oder dienstliche 
Zusamm~nkünfte .der im hauptamtlichen Dienst der 



Kirchen und Religionsgemeinschaften stehenden 
Personen sind und in den von den Kirchen und Re
ligionsgemeinschaften ständig genutzten Räumen 
stattfinden. Als religiöse Handlungen im Sinne die
ser Verordnung gelten Gottesdienste, Messen, Met
ten, Vespern, Abendmahlsfeiern, Bibelstunden, An
dachten, Beichten, Christenlehre, die Vorbereitung 
und Durchführung von Konfirmationen, Kommu
nion und Firmung sowie Exerzitien, Taufen und 
Trauungen. 

§ 4 
(1) Veranstaltungen im F'reien sind erlaubnispflichtig. 
(2) Ausgenommen von der Erlaubnispflicht gemäß 
Abs. 1 sind: 
a) Veranstaltungen der politischen Parteien und der 

staatlichen Organe, 
b) Veranstaltungen der Ausschüsse der Nationalen 

Front sowie der Straßen-, Haus- und Hofgemein
schaften, 

c) Veranstaltungen der Vereinigungen Volkseigener 
Betrieb~ und anderen wirtschaftsleitenden Organe, 
Kombinate, Betriebe und sozialistischen Genossen
schaften, die der .effektiven Wirtschaftsführung 
dienen, 

d) Sportveranstaltungen auf Sportplätzen, in Stadien 
und ähnlichen Sportstätten. 

(3) Tanzveranstaltungen in Räumlichkeiten oder im 
Freien sind erlaubnispflichtig. 
(4) Die Erlaubnis ist rechtzeitig, mindestens jedoch 
10 Tage vor Durchführung der Veranstaltung, von dem 
Veranstalter schriftlich zu beantragen. 
(5) Zuständig für die Erteilung der Erlaubnis gemäß 
Abs. 1 sind: 
a) die Volkspolizei-Kreisämter für Veranstaltungen, die 

innerhalb des Kreises stattfinden, 
b) die Bezirksbehörden der Deutschen Volkspolizei für 

Veranstaltungen, die sich innerhalb eines Bezirkes 
über mehrere Kreise erstrecken, 

c) das Ministerium des Innern für Veranstaltungen, die 
~ sich über mehrere Bezirke erstrecken oder von inter-

nationaler Bedeutung sind. 
(6) Für die Erteilung der Erlaubnis werden im Rahmen 
der dafür geltenden Rechtsvorschriften Verwaltungs
gebühren erhoben. 

§ 5 
Die gemäß § 3 Abs. 3 und § 4 Abs. 2 von der Anmelde
bzw. Erlaubnispflicht ausgenommenen Veranstaltungen 
sind der Deutschen Volkspolizei in d~ in dieser Ver
ordnung festgelegten Fristen zur Kenntnis zu geben, 
wenn Maßnahmen zur Verkehrsregelung, Absperrung 
u. dgl. notwendig sind. 

§ 6 
(1) Für Kulturhäuser, Klub- und .andere Räume, in de
nen überwiegend Veranstaltungen durchgeführt wer
den, kann der Leiter des zuständigen Volkspolizei
Kreisamtes die Führung von Veranstaltungsbüchern an
ordnen und die Anmeldepflicht für Veranstaltungen 
aufheben. 
(2) Die Anordnung zur Führung von Veranstaltungs
büchern erfolgt auf Widerruf und kann mit Auflagen 
verbunden werden. 
(3) Die Verantwortlichen für Räumlichkeiten sind ver
pflichtet, die Veranstaltung mindestens 3 Tage vor ihrer 
Durchführung in das Veranstaltungsbuch einzutragen. 
(4) Veranstaltungsbücher müssen .mit einem Registrier
vermerk des zuständigen Volkspolizei-Kreisamtes ver
sehen sein. Sie sind der Deutschen Volkspolizei und an
deren zuständigen Organen auf Verlangen zur Einsicht
nahme vorzulegen und 2 Jahre, vom Tage der letzten 
Eintragung an gerechnet, aufzubewahren. 

§ 7 
Der Veranstalter oder der für die Veranstaltung Ver
antwortliche hat für das Auftreten von Personen, die 
außerhalb der Deutschen Demokratischen Republik 
ihren Wohnsitz haben, dazu die Zustimmung des staat
lichen Organs einzuholen, dessen Aufgabenbereich 
durch den Charakter und die Zielstellung der Veran
staltung berührt wird. Die Zustimmung gilt als gegeben, 
wenn die Teilnahme der betreffenden Bürger an der 
Veranstaltung auf Einladung einer politischen Partei, 

eines staatlichen Orgims oder einer demokratischen 
Massenorganisation erfolgt. 

§ 8 
(1) Sofern nach anderen Rechtsvorschriften für bau
liche Anlagen oder andere Einrichtungen, für Hand
lungen und Tätigkeiten, für die Aufführung von Wer
ken u. dgl. Freigaben, Zustimmungen oder Erlaubnisse 
durch andere staatliche Organe erforderlich sin,d, müs
sen diese bei der Anmeldung bzw. Beantragunglder Er
laubnis zur Durchführung der Veranstaltung vorgelegt 
werden. 
(2) Ist in anderen Rechtsvorschriften für bestimmte 
Veranstaltungen eine Erlaubnis der Deutschen Volks
polizei vorgesehen, ist über diese bei der Erteilung der 
Erlaubnis nach dieser Verordnung mit zu entscheiden. 

§ 9 
.(1) Die Deutsche Volkspolizei ist befugt, an den Ver
anstalter oder den mit der Veranstaltung Beauftragten 
oder den Verantwortlichen einer Räumlichkeit, in der 
eine Veranstaltung durchgeführt wird, zur Durchset
zung von Rechtsvorschriften· und zur Gewährleistung 
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit Auflagen zu 
erteilen und Förderungen zu stellen. 
(2) Die Durchführung einer Veranstaltung, die den 
Grundsätzen und Zielen der Verfassung der Deutschen 
Demokratischen Republik, den Gesetzen oder anderen 
Rechtsvorschriften widerspricht, die öffentliche Ord
nung und Sicherheit gefährdet oder stört, die nicht oder 
nicht fristgemäß angemeldet oder beantragt wurde, 
kann durch die Deutsche Volkspolizei versagt oder un
tersagt werden. Das gleiche gilt, wenn Auflagen oder 
Forderungen nicht nachgekommen wird. Aus den in 
den Sätzen 1 und 2 genannten Gründen können Veran
staltungen auch aufgelöst werden. 

§ 10 
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen den Be
stimmungen dieser Verordnung 
a) eine Veranstaltung nicht anmeldet, ohne Erlaubnis 

durchführt bzw. nicht in das zu führende Veran
staltungsbuch einträgt, 

b) bei der Anmeldung von Veranstaltungen, Beantra
gung der Erlaubnis bzw. Eintragung in das Veran
staltungsbuch unwahre Angaben macht, 

c) duldet bzw. begünstigt, daß durch die Veranstaltung 
die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet 
oder beeinträchtigt wird, oder den nach § 9 Abs. 1 
erteilten Auflagen oder gestellten Forderungen nicht 
nachkomm~ 

d) die nach § 7 erforderliche Zustimmung nicht einholt, 
e) an einer nicht erlaubten oder einer untersagten Ver

anstaltung teilnimmt, obwohl er von der Versagung 
oder Zurücknahme der &laubnis bzw. der Unter
sagung der Veranstaltung Kenntnis hat, oder den 
zur Auflösung einer Veranstaltung gestellten For
derungen nicht Folge leistet, 

kann mit einem Verweis oder einer Ordnungsstrafe 
von 10 bis 300 M bele,gt werden. · 
(2) Ist eine vorsätzliche Handlung gemäß Abs. 1 aus 
Vorteilsstreben oder ähnlichen, die gesellschaftlichen 
Interessen mißachtenden Beweggründen oder wieder
holt innerhalb von 2 Jahren begang__en und mit Ord
nungsstrafe geahndet worden oder 'ist ein größerer 
Schaden verursacht worden oder hätte er verursacht 
werden können, kann eine Ordnungsstrafe bis zu 
1000 M ausgesprochen werden. 
(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens ob
liegt den Leitern der zuständigen Dienststellen der 
Deutschen Volkspolizei. 
(4) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten gemäß 
Abs. 1 sind die dazu ermächtigten Angehörigen der 
Deutschen Volkspolizei befugt, eine Verwarnung mit 
Ordnungsgeld in Höhe von 1, 3, 5 oder 10 M auszu-
sprechen. · 
(5) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt 
das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten - OWG - (GBl. I S. 101). 

§ 11 
Die Bestimmungen der Verordnung vom 19. März 1964 
zum Schutze der Staatsgrenze der Deutschen Demokra
tischen Republik (GBl. II S. 255) in der Fassung der 
Ziff. 52 der Anlage 1 zur Anpassungsverordnung vom 



13. Juni 1968 (GBL II S. 363) und der Grenzordnung 
vom 19. März 1964 (GBL II S. 257) bleiben von dieser 
Verordnung unberührt. 

§ 12 
Der Minister des Innern und Chet der Deutschen 
Volkspolizei erläßt die zur Durchführung dieser Ver
ordnung erforderlichen Rechtsvorschriften. 

§ 13 
(1) Diese Verordnung tritt am 1. März 1971 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 29. März 1951 
über die Anmeldepflicht von Veranstaltungen (GBL 
S. 231) in der Fassung der Ziff. 4 der Anlage 1 zur An
passungsverordnung vom 13. Juni 1968 (GBl. II S. 363) 
außer Kraft. 
Berlin, den 26. November 1970 

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik 
Stoph 
Vorsitzender 
Der Minister des Innern 
und 
Chef der Deutschen Volkspolizei 
Dickel 

14) G.Nr. /10 Rostock-Lütten Klein, Prediger 
Errichtung einer zweiten Pfarrstelle für Rostock-
Lütten Klein , 
Die Landessynode hat auf ihrer 2. Tagung vom 27. bis 
29. November 1970 dem Antrag des Kirchenkreisrates 
Rostock-Stadt vom 7. November 1970 auf Errichtung 
einer zweiten Pfarrstelle in Rostock-Lütten Klein zu
gestimmt. 
Der Oberkirchenrat wurde ermächtigt, die nötigen 
Ausführungsbestimmungen zu erlassen. 
Schwerin, den 29. Dezember 1970 

Der Oberkirchenrat 
Beste 

15) G.Nr. /703/ I 38 
Achte Bekanntmachung 
zur Änderung der Vergütungsordnung für die kirch
lichen Arbeiter der Evangelisch-Lutherischen Landes
kirche Mecklenburgs (Lohnordnung) vom 6. April 1950 
vom 24. Februar 1971 

Auf Grund der Verordnung über die Erhöhung des 
monatlichen Mindestbruttolohnes von 300,- M auf 
350,- M und die differenzierte Erhöhung der monat
lichen Bruttolöhn& unter 435,- M vom 3. Februar 1971 
- GBl. II, Nr. 12, Amtsblatt Nr. 7/1967 - abgeänderte 
Lohntabelle zu § 1 der Vergütungsordnung für kirch
liche Arbeiter der Evangelisch-Lutherischen Landes
kirche Mecklenburgs (Lohnordnung) vom 6. April 1950 
- Kirchliches Amtsblatt Nr. 4/1950 - mit Wirkung vom 
1. März 1971 folgende Fassung: 

„Lohntabelle" 
zu § 1 der Vergütungsordnung für kirchliche Arbeiter 
Stundenlohn in Pfennigen 

Lohngruppe 

1 

II 
1II 

IV 
V 

Ungelernte und 
Raumpflegerinnen 
Angelernte 
Angelernte mit 
besonderer Tätigkeit 
Handwerker 
Qualifizierte Handwerker 

OrtsklaSiSe 
A B 

184 184 
188 184 

190 188 
201 192 
210 206 

Die nach § 1 der Lohnzuschlagsverordnung vom 28. 
Mai 1958 - GBl. I Nr. 34, Seite 417 - zu zahlenden 
Lohnzuschläge sind in den neuen Lohnsätzen enthal
ten. 

Schwerin, den 24. Februar 1971 
Der Oberkirchenrat 
Rossmann 

II. Personalien 

Vbertragung einer Pfarre: 
Dem Hilfsprediger Klaus Bartsch in Schillersdorf ist 
die Verwaltung der Pfarre in Schillersdorf als Pastor 
zum 1. Oktober 1970 übertragen worden. 
/413/1 Schillersdorf, Prediger 

Dem Hilfsprediger Matthias Burkhardt in Retgendorf 
ist die Verwaltung der· Pfarre in Retgendorf als Pastor 
zum 1. Oktober 1970 übertragen worden. 
/310/1 Retgendorf, Prediger · 

Dem Hilfsprediger Wolfgang Knispel in Lancken ist 
die Verwaltung der Pfarre in Lancken als Pastor zum 
1. Oktober 1970 übertragen worden. 
/136/1 Lancken, Prediger 

Dem Hilfsprediger Carl-Christian Schmidt in Kirch 
Grubenhagen ist die Verwaltung der Pfarre in Kirch 
Grubenhagen als Pastor zum 1. Oktober 1970 übertra
gen worden. 
/145/1 Kirch Grubenhagen, Prediger 

Der Hilfsprediger Heiko Lietz in Güstrow ist als Pastor 
mit der vorläufigen Verwaltung der Pfarre Güstrow
Dom IV zum 1. Oktober 1970 beauftragt worden. 

/686/1 Güstrow-Dom IV, Prediger 
Der Hilfsprediger Sybrand Lohmann in Recknitz ist als 
Pastor mit der vorläufigen Verwaltung der Pfarre 
Recknitz zum 1. Oktober 1970 beauftragt worden. 
/142/3 Recknitz, Prediger 

Dem Pastor Hans-Udo Vogler in Leussow ist die all
gemeinkirchliche Aufgabe der Ausbildung für die kirch
liche Unterweisung innerhalb der Ev. Luth. Landes
kirche Mecklenburgs zum 1. Januar 1971 übertragen 
worden. 
/34/ II 24 m 

Dem Pastor Tilman Timm in Grebbin ist die Pfarre 
in Neubukow zum 1. Januar 1971 übevtragen worden. 
/242/1 Neubukow, Prediger 

Dem Pastor Wolfgang Rüß in Mölln ist die Pfarre an 
der Lutherkirche in Rostock zum 1. März 1971 über
tragen worden. 
/80/ Rostock-Luthergemeinde, Prediger 

Dem Pastor Wilhelm Petsch in Groß Upahl ist die Ver
waltung der Pfarre in Kritzkow zum 1. März 1971 
übertragen worden. 
/144/1 Kritzkow, Prediger 

Dem Pastor Karl-Heinz Burchard in Klaber ist die 
Pfarre in Qualitz zum 15. April 1971 übertragen wor
den. 
/124/1 Qualitz, Prediger 

Dem Pastor Christian Voß in Rambow ist die Pfarre in 
Zarrentin zum 15. Juni 1971 -übertragen worden. 
/196/1 Zarrentin, Prediger 

Der Predigerschulabsolvent Erwin Horning in Massow 
ist als Vikar mit der Verwaltung der Pfarre in Bree
sen beauftragt worden zum 1. März 1971. 
/195/1 Breesen, Prediger 

In den Ruhestand versetzt wurden: 
Pastor Siegfried Müller in Lüdershagen auf seinen An
trag zum 1. Februar 1971 
/55/ Siegfried Müller, Pers.-Akten 
Pastor Martin Winter in Dorf Mecklenburg auf seinen 
Antrag nach Überschreiten der Altersgrenze zum 
1. Mai 1971 
/37/3 Martin Winter, Pers.-Akten 

Pastor Werner Hinz in Neu Kaliß auf seinen Antrag 
aus gesundheitlichen Gründen zum 1. September 1971 
/74/ Werner Hinz, Pers.-Akten 

Heimgeruten wurden: 
Propst Helmut Rux in Wismar/ St. Georgenkirche am 
18. November 1970 im 62. Lebensjahr 
/23/1 Helmut Rux, Pers.-Akten 
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Landessuperintendent i. R. Dr. fheol. Georg Steinbre
cher in Wismar am 1. Dezember 1970 im 69. Lebens
jahr · 
/96/ Dr. Georg Steinbrecher, Pers.-Akten 

Propst i.R. Friedrich Schoop in Retschow am 5. Dezem
ber 1970 im 83. Lebensjahr 
/40/1 Friedrich $chooP, Pers.-Akten 
Pastor i. R. Heinrich Jahn, früher in Warin, zuletzt 
wohnhaft in Bielefeld, am 7. Dezember 1970 im 76. Le-
bensjahr . 
/115/ Heinrich Jahn, Pers.-Akten 

Beauftragt mit dem katechetischen Dienst wurde: 
B-K'atechetin Helga F~scher aus Ribnitz in der Kirch
gemeinde Wustrow zum 15:September 1970 
/8/ Helga Fischer, Pers.-Akten 

Kirchenmusikalische Prüfung: 
Es haben die kirchmusikalische D-Prüfung bestanden: 
Brigitte Lemke aus Suckow, Kreis Parchim 
B-Katechet Helmut Malchow aus Brudersdorf 
Uwe Pilgrim aus Granzin, Kreis Parchim 
/720/ VI 48 o . . 
In die Prüfungsbehörde für die katechetischen Prüfun
gen wurde die Kantorin Luise Hartmann in Schwerin 
berufen. 
/99/ Prüfungsbehörde für. die katechetischen Prüfungen 

Veränderungen zum Kirchlieben Amtsblatt. Nr. 3/1969 
\ 

Seite 9 
Lüdershagen 

Güstrow
Dom IV 
Recknitz 

Groß Upahl 

Kritzkow 

Klaber 

QualitJ 
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Leussow 

1. 2. 1971 Siegfried Müller, streichen, 
z. Z. unbesetzt 

1. 10. 1970 z. Z. unbesetzt streichen, 
Heiko Lietz, auftragsweise 

1. 10.1970 z. Z. unbesetzt streichen, 
Sybrand Lohmann, 
auftragsweise 

1. 3.1971 Wilhelm Petsch streichen, 
z. Z. unbesetzt 

1. 3. 1971 z. Z. unbesetzt streichen, 
Wilhelm Petsch 

15. 4. 1971 Karl-Heinz Burchard strei
chen, z. Z. unbesetzt 

15 4. 1971 z. Z. unbesetzt streichen, 
Karl-Heinz Burchard 

1. 1.1971 Hans-Udo Vogler strei
chen; z. Z. unbesetzt 

Neu Kaliß 

Zarrentin 

Seite 11 
Rambow 

Breesen 

Kirch 
Grubenhagen 
Mölln 

:r.:ancken 

Seite 12 
Grebbin 

Rostock-
Lutherkirche 
Rostock-
Lütten Klein II 
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Neubukow 

Retgendorf 

Seite 15 
Dorf 
Mecklenburg 
Propstei 
Wismar-Stadt 
und Wismar/ 
St. Georg I 
Schillersdorf 

Seite 16 
allgemein
kirchliche 
Aufgabe der 
Ausbildung 
für die kirchl. 
Unterweisung 

1. 9.1971 Werner 'Hinz streichen, 
z. Z. uiabesetzt 

15. f!. 1971 z. Z. unbesetzt streichen, 
Christian Voß 

15. 6. 1971 Christian Voß streichen, 
z. Z. unbesetzt 

1. 3. 1971 z. Z. unbesetzt streichen, 
Erwin Horning, Vikar, 
auftragsweise 

1. 10.1970 z. Z. unbesetzt streichen, 
Carl-Christian Schmidt 

1. 3. 1971 Wolfgang Rüß streichen, 
z. Z. unbesetzt 

1. 10. 1970 z. Z. unbesetzt streichen, 
Wolfgang Knispel 

1. 1. 1971 Tilman Timm, streichen, 
z. Z. unbesetzt 

1. 3. 1971 z. Z. unbesetzt streichen, 
Wolfgang Rüß 

1. 12. 1970 neu eingerichtet 

1. 1.1971 z. Z. unbesetzt streichen, 
Tilman Timm 

1.10. 1970 bei Matthias Burkhardt 
Vikar und auftragsweise 
streichen 

1. 5. 1971 Martin Winter streichen, 
z. Z. unbesetzt 

18. 11. 1970 Helmut Rux streichen, 
z. Z. unbesetzt 

1. 10. 1970 z. Z. · unbesetzt streichen, 
Klaus Bartsch 

1. 1. 1971 neu eingerichtet 
Hans-Udo Vogler, 
Wohnort: Schwerin 

Veröffentlicht unter der Lizenz-Nr. 423 des Presseamtes beim Vorsitzenden des Ministerrates der Regierung der 
Deutschen Deipokratischen Republik - Schriftleitung Kirchenrat Schnoor, 27 Schwerin, M!lnzstraße 8 - Druck II-i6-8 
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